
Stimmberechtige Mitglieder: max. 27
Beratende Mitglieder: max. 5

Geschäftsführender Ausschuss 

Je ein/e Vertreter/in der 
Gemeinsamen Ausschüsse der 
Seelsorgeeinheiten (18)

Vertreter/innen aus dem Pastoralrat 
der Gemeinden für Katholiken anderer
Muttersprachen sowie aus den 
kategorialen Seelsorgebereichen,
kirchlichen Einrichtungen, Verbänden
und Organisationen. (3)

Ein/e Diözesanrat/rätin (1) - beratend

Dekanatsreferent/in  
(1) - beratend

Geschäftsführer/in
(1) - beratend

Vorsitz: 
Stadtdekan + Zweite/r Vorsitzende/r

+ seine/ihre Stellvertreter/in
3 stellvertretende Dekane 

Leiter/in Verwaltungszentrum
(1) - beratend

Dekanatsreferent/in  
(1) - beratend




